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Statiſtiſche Mittheilungen
über das Großherzogthum Baden .

Band XVII. Jahrgang 1901 . Nr . 5.

Inhalt : 1. Die Viehzählung vom 1. Dezember 1900 . — 2. Die Hengſthaltung 1900/1901 .

1. Die Viehzählung vom 1. Dezember 1900 .
( Vergt . Band XVII , Jahrgang 1900 , Nr , 4, Seite 83 ff )

An Stelle der vorzunehmenden regelmäßigen jährlichen Viehzählung fand im Jahr 1900
nach Beſchluß des Bundesraths vom 17 . März eine allgemeine Reichsviehzählung ſtatt .Die Ergebniſſe dieſer vierten großen in ſämmtlichen Bundesſtaaten des Deutſchen Reiches ein⸗heitlich durchgeführten Erhebung follen im Folgenden zur Darſtellung gelangen .

a. Das bei der Zählung beobachtete Verfahren .
Die Ausführung der Zählung oblag wie bisher den Gemeindebehörden . Unter Beibehaltungder üblichen Liſtenformulare wurde ſie in der Weiſe ausgeführt , daß die Einträge auf Grund der

Umfragen von Zählern von Haus zu Haus bezw. Anweſen zu Anweſen in fortlaufenden Gemeinde -
liſten erfolgten .

Um den Anforderungen des Bundesrathes genügen zu können , mußten die bisher üblichenErhebungsformulare theilweiſe Abänderungen dahin erfahren , daß ſowohl auf dem Titelblatt wie
auh im Tabellenformular ſelbſt einige Erweiterungen bezw. Streichungen von Fragen Platz griffen .Insbeſondere weicht die vom Reich beim Rindvieh verlangte Alterseintheilung weſentlich von derbisherigen landesüblichen ab, indem ſie ſpezifizirtere Altersgrenzen aufſtellt .

Die Landesviehzählung im Jahr 1899 unterſchied , namentlich mit Rückſicht auf die Farrenſchau ,zwiſchen Rindvieh über 1½ Jahr alt , ſolchem von 3 Monaten bis 1½ Jahren und Kälbern unter3 Monaten . Die Reichsviehzählung von 1900 legt der Eintheilung hingegen andere Altersklaſſenzu Grunde und macht Unterſchiede zwiſchen zweijährigem und älterem Rindvieh , Jungvieh 1 bis2 Jahre alt , Jungvieh ½ bis unter 1 Jahr alt und endlich Kälbern von 6 Wochen bis unter½ Jahr bezw. ſolchen unter 6 Wochen. Auch bei den Unterabtheilungen der einzelnen Miters -klaſſen mußten Aenderungen vorgenommen werden . Die 2 Jahre alten und älteren Thiere werden
nunmehr eingetheilt in Zuchtfarren , ſonſtige Farren und Ochſen — dieſe unter beſonderer Hervor⸗hebung der zur Zeit der Zählung zur Maſtung aufgeſtellten Thiere — und weibliches Rindvieh( Kühe, Kalbinnen und Rinder) . Bei Erfragung des Jungviehes im Alter von —2 Jahren wurdenZuſatzfragen geſtellt nach der Zahl der zur Zeit der Zählung auf Maſt geſtellten Thiere , ſowie nachden in dieſer jüngeren Altersklaſſe des Rindviehs zum Sprunge verwendeten Farren unter Aus⸗einanderhaltung der ſtändig zum Sprunge verwendeten Farren und der weiblichen ſprungfähigenThiere . Aehnlich wie bei den Pferden nach der Zahl der in den letzten 12 Monaten im Hauſelebendgeborenen Fohlen gefragt iſt, ermittelt eine weitere Zuſatzfrage die Zahl der im gleichenZeitraum lebendgeborenen Kälber .

Die Zählung der übrigen landwirthſchaftlichen Hausthiere , mit Ausnahme etwa noch derPferde , weicht von der bisher üblichen faſt gar nicht ab , nur beim Federvieh kam die Erfragungder Zahl der Perlhühner neu hinzu.
Die Ermittlung der ſprungfähigen weiblichen Schweine im Alter von ½ bis unter 1 Jahrerfolgte im Landesintereſſe unter Hinblick auf § 12 des Geſetzes vom 12 . Mai 1896 die Haltungder Zuchtfarren ꝛc. betr .

Als neu aufgenommen in die Zählung vom 1. Dezember 1900 muß auch die Ermittlungdes durchſchnittlichen Reinertrages an Honig von einem Bienenſtock bezeichnet werden .
Um die Ueberſichtlichkeit der Erhebungsformulare nicht durch zu viele Fragen zu ſtören,wurde in Abweichung von der landesüblichen Gepflogenheit auf einige ſpezielle, kein beſonderesIntereſſe bietende Angaben verzichtet. So wurde die Ermittlung der niht in der Wohngemeinde,
Ba. XVIII . 1901.
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